
Gemeindewerke Pleinfeld 
 
Beim Sägwerk 4, 91785 Pleinfeld 
Telefon: 09144/920081/82   Fax: 920080 
E-Mail:  wasserwerk@gw-pleinfeld.de 
 

Antrag 
 

auf Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung 
 

Anschlußnehmer:  ___________________________________  Telefon: _________________________ 
 
Straße, Haus Nr. : ___________________________________  email: ___________________________ 
 
PLZ, Wohnort:  ___________________________________ 
 
anzuschließendes Grundstück: Ort:        __________________________________ 
 
    Straße:        __________________________________ 
 
    FL.Nr:         __________________________________ 
 
    Grd.-st. Eigentümer:  __________________________________ 
 
beauftragter Installateur für die Verbrauchsanlage: _____________________________________ 
 
eingetragen in Handwerksrolle Nr.:  _____________________________________ 
 
Beantragt wird die Genehmigung und die Herstellung des Anschlusses an die Wasserversorgungsanlage des 
Markt Pleinfeld – Gemeindewerke, und zwar 
 

a) Bauwasseranschluß 
b) Grundstücks- bzw. Hausanschluß 

Rohrleitungsgröße : d   ______   Wasserzähler: QN   ______    Wohneinheiten: ______ 
 
c) Änderung der bestehenden Anlage 
d) Stillegung eines best. Anschlusses 

 
e) Eigengewinnungsanlage  nur für Gartenbewässerung 
      sowohl für Gartenbewässerung als auch für Haushalt 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Die Gemeinde bestimmt Zahl, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung.  
Sie bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist (WAS §9 Abs. 1). 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß gem. §7 Abs. 4 der gemeindliche Wasserabgabesatzung vor der Errichtung 
einer Eigengewinnungsanlage das Wasserversorgungsunternhemen davon in Kenntnis zu setzen ist. Der Kunde 
hat die geeigneten Maßnahmen sicherzustellen, daß von der Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkung in das 
öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich ist. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen sind, 
dürfen nur mit Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden; anderenfalls sind sie auf Anordnung der Gemeinde 
freizulegen. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften der gemeindlichen Wasserabgabesatzung erfolgt kein An-
schluß an die gemeindliche Wasserversorgung. 
 
Es ist mir bekannt, daß ich einen Wasseranschlußbeitrag leisten und die Herstellungskosten des Bauwasser- und Grund-
stücksanschlusses bzw. die Änderungskosten tragen muß. Ich verpflichte mich, die auf den Anschlußnehmer entfallen-
den Kosten, gemäß den Bestimmungen der Beitrag- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Markt Plein-
feldes – Gemeindewerke, zu tragen. 
 

Anlagen       Antrag bitte im Original abgeben !! 
1 Lageplan 
1 Kellergrundrißplan 
 
 
______________________________________________  _______________________________________ 
Datum/Stempel und Unterschrift Installateur   Datum/Unterschrift Eigentümer 


